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Lehrverpflichtung von wissenschaftlichen Beschäftigten – 
Mythos, Wirklichkeit und Gesetzeslage 

 

Immer wieder kommen Wissenschaftliche Mit-
arbeiter/innen zum Personalrat und fragen 
verunsichert nach, ob sie Lehre machen müs-
sen und wenn ja, wie viele Stunden sie zu leis-
ten haben. Statements wie „alle Wissenschaft-
lichen Mitarbeiter müssen unterrichten“ oder 
„alle Doktoranden müssen lehren“ werden hier 
an den Personalrat herangetragen.  

Wie ist die Lehrverpflichtung geregelt? 
Müssen wirklich alle Doktoranden Lehre 
machen? Wer muss denn überhaupt leh-
ren? Hierzu müssen wir zuerst die rhein-
land-pfälzische Landesverordnung über 
die Lehrverpflichtung an den Hochschu-
len (HLehrVO) bemühen. Die Antwort 
findet sich hier bereits in § 1. Danach gilt 
diese Verordnung für das hauptberuflich 
wissenschaftliche und künstlerische Per-
sonal der Universitäten und Fachhoch-
schulen des Landes. Dazu gehören gem. 
§ 46 des Hochschulgesetzes (Hoch-
SchG) sowohl die Wissenschaftlichen 
Mitarbeiter/innen als auch die Lehrkräfte 
für besondere Aufgaben.  

Erheblich eingeschränkt wird der Perso-
nenkreis der zur Lehre verpflichtet ist al-
lerdings durch Satz 2 in § 1 (HLehrVO). 
Darin heißt es: 
„Aus Zuwendungen Dritter bezahltes Per-
sonal hat eine Lehrverpflichtung nur, so-
fern dies die Zuwendungsbedingungen 
vorsehen.“ 
Hieraus wird klar, dass das Statement „alle 
Wissenschaftlichen Mitarbeiter müssen Lehre 
machen“ falsch ist. Der Geldgeber muss dies 
explizit in den Zuwendungsbedingungen 
vorsehen.  

Wie sieht es aber mit Wissenschaftlichen 
Mitarbeiter/innen aus, die nach § 1 Satz 2 
HLehrVO keine Lehre machen müssen, 
aber nebenher promovieren? Hierzu geben 
die Promotionsordnungen an der Johannes 
Gutenberg-Universität keine Auskunft. Daraus 
folgt, dass es keine generelle Verpflichtung 
zur Lehre gibt. 

Hiermit haben wir den wichtigsten Punkt ge-
klärt, wer Lehrveranstaltungen anbieten muss. 

Unklar ist noch der Umfang an Lehre der ge-
leistet werden muss. 
Die Regellehrverpflich-
tung wird dann in § 2 
HLehrVO für die ein-
zelnen Gruppen ge-
klärt. Dabei ist zu be-
achten, dass befristet 
beschäftigte Wissen-
schaftliche Mitarbei-
ter/innen, denen Auf-
gaben übertragen wer-
den, die auch der Vor-
bereitung einer Promo-
tion dienen, eine Lehr-
verpflichtung von 
höchstens 4 SWS ha-

ben. Dieses Lehrdeputat gilt für Vollzeitbe-
schäftigte. 

Werden zusätzliche Aufgaben von den wis-
senschaftlichen oder künstlerischen Beschäf-
tigten übernommen kann der Umfang der 
Lehrverpflichtung reduziert werden. Dies ist 
dann in den §§ 4-10 HLehrVO geregelt.  
 
Sollten Sie weitergehende Fragen haben, kön-
nen Sie sich gerne an den Personalrat wen-
den. 
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